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 in Anbetracht dessen, dass bis 2050 mehr als 20 Prozent der Weltbevölkerung 
60 Jahre alt oder älter sein werden, sowie in Anbetracht dessen, dass der stärkste und ra-
scheste Anstieg in der Zahl älterer Menschen in den Entwicklungsländern stattfinden wird, 

 unter Hinweis auf Resolution 58.16 der Weltgesundheitsversammlung vom 25. Mai 
2005 über die Förderung eines aktiven und gesunden Alterns, in der die wichtige Rolle 
hervorgehoben wurde, die öffentlichen Gesundheitspolitiken und -programmen dabei zu-
kommt, die rasch wachsende Zahl älterer Menschen sowohl in den entwickelten als auch in 
den Entwicklungsländern in die Lage zu versetzen, gesund zu bleiben und auch weiterhin 
ihre zahlreichen wesentlichen Beiträge zum Wohlergehen ihrer Familie, ihrer Gemein-
schaft und ihrer Gesellschaft zu leisten, 

 sowie unter Hinweis auf Resolution 65.3 der Weltgesundheitsversammlung vom 
25. Mai 2012 über die Stärkung der Politiken zur Bekämpfung nichtübertragbarer Krank-
heiten mit dem Ziel, ein aktives Altern zu fördern, in der anerkannt wurde, dass die demo-
grafische Alterung einer der wesentlichen Faktoren ist, die zur steigenden Inzidenz und 
Prävalenz nichtübertragbarer Krankheiten beitragen, 

 besorgt darüber, dass viele Gesundheitssysteme nicht ausreichend darauf vorbereitet 
sind, auf die Bedürfnisse der rasch alternden Bevölkerung einzugehen, so auch was den 
Bedarf an präventiv-, heil-, palliativ- und fachmedizinischer Versorgung angeht, 

 höchst besorgt darüber, dass sich die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise in vie-
len Teilen der Welt negativ auf die Lage der älteren Menschen ausgewirkt hat, 

 in der Erkenntnis, dass der Großteil der älteren Männer und Frauen weiter einen un-
verzichtbaren Beitrag zum Funktionieren der Gesellschaft leisten kann, wenn angemessene 
Garantien vorhanden sind, 

 feststellend, dass es mehr ältere Frauen als ältere Männer gibt, und mit Besorgnis 
feststellend, dass sich ältere Frauen als Folge ihrer geschlechtsspezifischen Rollen in der 
Gesellschaft oft mehrfachen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sehen, die durch Al-
ter, Behinderung oder andere Gründe noch verschärft werden und den Genuss ihrer Men-
schenrechte beeinträchtigen, 

 1. bekräftigt die Politische Erklärung1 und den Internationalen Aktionsplan von 
Madrid über das Altern 20022; 

 2. anerkennt, dass die großen Herausforderungen, mit denen ältere Menschen 
konfrontiert sind, ihre soziale, wirtschaftliche und kulturelle Teilhabe untergraben; 

 3. nimmt mit Anerkennung davon Kenntnis, dass der Menschenrechtsrat eine Un-
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Menschenrechtsrats und der relevanten Organe und Verträge der Vereinten Nationen ver-
meiden; 

 6. legt allen Mitgliedstaaten nahe, die Berichte der Unabhängigen Expertin, ein-
schließlich des umfassenden Berichts, der der Arbeitsgruppe zur Kenntnis zu bringen ist, 
zu berücksichtigen; 

 7. legt den Regierungen nahe, sich aktiv mit ältere Menschen betreffenden Ange-
legenheiten zu befassen und sicherzustellen, dass die soziale Integration älterer Menschen 
und die Förderung und der Schutz ihrer Rechte einen festen Bestandteil der Entwicklungs-
politik auf allen Ebenen bilden; 

 8. bittet die Mitgliedstaaten, eine nichtdiskriminierende Politik anzunehmen und 
zu verfolgen und bestehende Verfahren und Vorschriften, die ältere Menschen diskriminie-
ren, systematisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern, mit dem Ziel, ein für ältere 
Menschen förderliches Umfeld zu schaffen; 

 9. legt den Mitgliedstaaten nahe, der Frage der Altersdiskriminierung in den 
maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften Rechnung zu tragen und geeignete Maßnah-
men zu ergreifen, um die Diskriminierung älterer Menschen zu verhindern; 

 10. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Kapazitäten zur Beseitigung der 
Armut unter älteren Menschen, insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu 
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchgehend in die Armutsbekämpfung, 
in Strategien zur Ermächtigung von Frauen und in die nationalen Entwicklungspläne zu in-
tegrieren und sowohl eine konkrete Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängi-
gen Integration von Fragen des Alterns in ihre nationalen Strategien aufzunehmen; 

 11. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um die Entwicklung der nationalen 
Kapazitäten zur Verfolgung ihrer während der Überprüfung und Bewertung des Aktions-
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 16. ermutigt die Regierungen, sofern sie es noch nicht getan haben, Koordinie-
rungsstellen für die Weiterverfolgung der nationalen Aktionspläne über das Altern zu be-
stimmen, und ermutigt die Regierungen außerdem, die vorhandenen Netzwerke nationaler 
Koordinierungsstellen für Fragen des Alterns zu stärken; 

 17. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Alterspolitik partizipative Kon-
sultationen mit allen maßgeblichen Interessenträgern und Partnern der sozialen Entwick-
lung zu führen, damit wirksame Strategien erarbeitet werden können, die zu einer nationa-
len Identifikation mit dieser Politik und einer entsprechenden Konsensbildung führen; 

 18. empfiehlt den Mitgliedstaaten den Ausbau ihrer Kapazitäten im Hinblick auf 
eine wirksamere Datenerhebung sowie effektivere Statistiken und qualitative Informatio-
nen, die erforderlichenfalls nach relevanten Faktoren, darunter Geschlecht und Behinde-

 18. 
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ner Behinderung vorzugehen und sie zu beseitigen, und empfiehlt den Mitgliedstaaten, 
gemeinsam mit allen Sektoren der Gesellschaft, insbesondere den zuständigen Organisa-
tionen, die sich mit der Frage befassen, einschließlich Organisationen von älteren Men-
schen, Frauen und Menschen mit Behinderungen, die negativen Klischeevorstellungen 
über ältere Menschen, insbesondere ältere Frauen und ältere Menschen mit Behinderun-
gen, abzubauen und ein positives Bild älterer Menschen zu fördern; 

 26. erkennt an, dass allgemeine Gesundheitsversorgung bedeutet, dass alle Men-
schen, einschließlich der älteren Menschen, ohne Diskriminierung Zugang zu einem auf 
nationaler Ebene festgelegten Katalog notwendiger Basisgesundheitsdienste im Bereich 
der Gesundheitsförderung, der Prävention, der Heilung und der Rehabilitation sowie zu 
unentbehrlichen, sicheren, erschwinglichen, wirksamen und hochwertigen Medikamenten 
haben und dass gleichzeitig sichergestellt ist, dass ältere Menschen durch die Inanspruch-
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 44. empfiehlt, die Lage der älteren Menschen bei den laufenden Anstrengungen zur 
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der in der 
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